
Gemeinde Aumühle

Beschlussauszug
aus der

Sitzung Nr. 1 / 2018 - 2023 der Gemeindevertretung Aumühle (konstitu-
ierende Sitzung) 
vom 19.06.2018

TOP 7 Verpflichtung und Amtseinführung der Mitglieder der Gemeindever-
tretung durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister

Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter werden vom Bürgermeister durch Hand-
schlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten und zur Verschwiegenheit verpflich-
tet und in ihre Tätigkeiten eingeführt. 

Gleichzeitig wird allen anwesenden Gemeindevertretern ein Merkblatt zur Verpflichtung von Ge-
meindevertretern ausgehändigt. 


